
 

Tragende Gründe 
zum Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der PAR-Richtlinie: 
Anpassung Rundung Sondierungstiefen 
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1. Rechtsgrundlage 

Nach § 28 Absatz 2 Satz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Leistungen, die zur Behand-
lung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst aus-
reichend und zweckmäßig sind, einschließlich der systematischen Behandlung von Parodonti-
tis und anderer Parodontalerkrankungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung. 

Nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 SGB V beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss die 
zur Sicherung der zahnärztlichen Versorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewährung 
für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten und 
trägt dabei auch den besonderen Erfordernissen der Versorgung behinderter oder von Behin-
derung bedrohter sowie psychisch kranker Menschen Rechnung. Die Richtlinien haben sich an 
dem allgemein anerkannten Stand der zahnmedizinischen Erkenntnisse und des zahnmedizi-
nischen Fortschrittes zu richten. 

Die genannten Rechtsnormen bilden die Grundlage für die vorliegende Richtlinie zur systema-
tischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen (PAR- Richtlinie) 
im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Auf Antrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) hat der G-BA eine Änderung 
der PAR-Richtlinie beschlossen. 

Die Änderungen beziehen sich auf §§ 3, 11 und 13 zur Erhebung der Sondierungstiefen zur 
Feststellung der Behandlungsbedürftigkeit der Parodontitis.  

Nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 PAR-Richtlinie sind Sondierungstiefen und Sondierungsblutung 
an mindestens zwei Stellen pro Zahn zu erheben, eine davon mesioapproximal und eine davon 
distoapproximal. 

Nach § 4 PAR-Richtlinie ist die systematische Behandlung einer Parodontitis angezeigt, wenn 
eine der in § 4 Nummern 1 bis3 PAR-Richtlinie bestimmten Diagnosen gestellt wird und dabei 
eine Sondierungstiefe von 4 mm oder mehr vorliegt. Nach § 13 Absatz 2 Nummer 4 PAR-Richt-
linie erfolgt im Rahmen der UPT bei Sondierungstiefen von 4 mm oder mehr und Sondierungs-
bluten sowie an allen Stellen mit einer Sondierungstiefe von 5 mm oder mehr die subgingivale 
Instrumentierung an den betroffenen Zähnen. 

Bereits nach dem bisherigen Wortlaut der PAR-Richtlinie sollte der Wert der Sondierungstie-
fenmessung auf den nächsten ganzen Millimeter aufgerundet werden, wenn die Sondie-
rungstiefe zwischen zwei Markierungen liegt. 

Allein zu Klarstellung und unter Berücksichtigung der im Rahmen der in der Praxis umsetzba-
ren Messgenauigkeit sieht der Wortlaut nunmehr ausdrücklich eine Rundung auf den nächst-
gelegenen ganzen Millimeter vor. Messwerte, die unter 0,5 mm liegen, sind abzurunden, 
Messwerte von 0,5 mm oder darüber sind aufzurunden (kaufmännische Rundung). 

Die Änderungen werden in § 11 Nummer 1 und § 13 Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe a gleich-
gezogen. 
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3. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand  

03.12.2021 UA ZÄ Beratung des Beschlussentwurfs und der Tragenden Gründe / 
Beschluss zur Weiterleitung an das Plenum 

16.12.2021 Plenum Beschlussfassung 

16.02.2022 

 

Plenum Nachfrage des BMG im Rahmen der Prüfung nach § 94 Ab-
satz 1 SGB V 

28.02.2022 

 

UA ZÄ Einleitung des Stellungnahmeverfahrens im Wege der schriftli-
chen Beschlussfassung 

21.04.2022 

 

Plenum Würdigung der Stellungnahmen und Kenntnisnahme der aktu-
alisierten Tragenden Gründe 
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4. Darstellung des Stellungnahmeverfahrens 

4.1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Name Fachgesellschaft Eingang Stellung-
nahme (Ja/Nein/ 
Verzicht) 

Datum des 
Eingangs 

Anmerkungen 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 
Bundeszahnärztekammer Ja 21.03.2022  

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 56 Absatz 3 SGB V 
Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen 

Verzicht   

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 92 Absatz 7d Satz 1 Halbsatz 1 SGB V 
Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Alters-
zahnmedizin (DGAZ) 

Ja 15.03.2022  

Deutsche Gesellschaft für Infektiolo-
gie (DGI) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft Kinderzahn-
heilkunde (DGKiZ) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Laserme-
dizin (DGLM) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Parodon-
tologie e.V. (DG PARO) 

Ja 19.03.2022  

Deutsche Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Zahner-
haltung (DGZ) 

Nein   

Deutsches Netzwerk Evidenzba-
sierte Medizin e.V. (DNEbM) 

Nein   

zusätzlich von AWMF ausgewählt 
Deutsche Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie (DGHM) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Implanto-
logie im Zahn-, Mund- und Kieferbe-
reich (DGI) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Kardiolo-
gie - Herz- und Kreislaufforschung 
(DGK) 

Nein   
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Name Fachgesellschaft Eingang Stellung-
nahme (Ja/Nein/ 
Verzicht) 

Datum des 
Eingangs 

Anmerkungen 

Deutsche Gesellschaft für Kranken-
haushygiene (DGKH) 

Ja 28.02.2022  

Deutsche Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(DGMKG) 

Nein   

Deutsche Gesellschaft für Protheti-
sche Zahnmedizin und Biomateria-
lien (DGPro) 

Nein   

Alle Stellungnahmeberechtigten, welche eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, 
haben auf eine Anhörung verzichtet. 
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4.2 Eingegangene Stellungnahmen 

4.2.1 Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
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4.2.2 Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie e.V. (DG PARO) 

Stellungnahme zur Änderung der Richtlinie zur systematischen Behandlung von Parodontitis 
und anderer Parodontalerkrankungen (PAR-Richtlinie): Rundung Sondierungstiefen 

Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e. V. (DG PARO) 

19.03.2022 

Stellungnahme  Begründung 

Die DG PARO unterstützt die 
Änderungen in § 3 Absatz 3 
Nummer 1, § 11 Nummer 1 
und § 13 Absatz 2 Nummer 5 
Buchstabe a bezüglich des 
Runden von Sondierungstie-
fen, die durch den G-BA in sei-
ner Sitzung am 16. Dezember 
2021 beschlossen wurde. Wir 
verzichten auf die Möglichkeit 
einer mündlichen Anhörung. 

Die Konkretisierung zum Runden von Sondierungstiefen ist aus Sicht 
der DG PARO fachlich richtig. Dieses Vorgehen entspricht dem ge-
wohnten Vorgehen im Alltag und vermeidet die Gefahr einer Über-
bewertung durch stetes Aufrunden. In Abhängigkeit von der ver-
wendeten Sonde sind zudem Messgenauigkeiten bis 0,2 mm (elekt-
ronische Sonden, z.B. Florida-Sonde) möglich. Die zunehmende Di-
gitalisierung der zahnärztlichen Dokumentation lässt erwarten, dass 
vermehrt auch elektronische Sonden Eingang in die Versorgung be-
kommen. 
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4.2.3 Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für AlterszahnMedizin (DGAZ) 
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4.2.4 Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) 

Stellungnahme zur Änderung der Richtlinie zur systematischen Behandlung von Parodontitis 
und anderer Parodontalerkrankungen (PAR-Richtlinie): Rundung Sondierungstiefen 

Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) 

28. 02. 2022 

Stellungnahme  Begründung 

Keine Einwände.  Bitte fügen Sie hier eine entsprechende Begründung ein. 
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4.2.5 Verzicht des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
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4.3 Würdigung der Stellungnahmen 

In den eingegangenen Stellungnahmen wird der Änderung der PAR-Richtlinie (Anpassung Run-
dung Sondierungstiefen) jeweils uneingeschränkt zugestimmt. Infolgedessen ergibt sich kein 
Änderungsbedarf am Beschluss vom 16. Dezember 2022. 

5. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-pflichten für Leis-
tungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementsprechend keine Bü-
rokratiekosten. 

 

Berlin, den 21. April 2022 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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